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Siebzehnte Durchführungsbestimmung
zur Verordnung über die Finanzwirtschaft 

der volkseigenen Betriebe.
— Direktorfonds 1950 —

Vom 6. Oktober 1950

In Durchführung der Verordnung vom 12. Mai 
1948 über die Finanzwirtschaft der volkseigenen Be
triebe (ZVOB1. S. 148) wird unter Zugrundelegung 
von § 6 Abs. 3 des Gesetzes vom 9. Februar 1950 
über den Haushaltsplan 1950 (GBl. S. 111) zur Bil
dung und Verwendung des Direktorfonds 1950

m — „Fonds zur Verbesserung der Lebenslage 
der Arbeiter und Angestellten“ und

„Fonds für Rationalisierung und Erfindungswesen“ —
folgendes bestimmt:

A b s c h n i t t  I 
Einleitende Bestimmungen 

§ 1
(1) Einen Direktorfonds für das Jahr 1950 haben 

zu bilden alle zentral- und Iandesverwalteten volks
eigenen Betriebe und Vereinigungen oder entspre
chende Organisationen

der Industrie,
des Handels,
der Landwirtschaft,
der Maschinen-Ausleih-Stationen (MAS)

sowie landes verwaltete volkseigene Kultur- und Ver
kehrsbetriebe und deren Vereinigungen, soweit sie 
in die Finanzplanung 1950 einbezogen sind (§ 4 der 
Zehnten Durchführungsbestimmung vom 14. März 
1950 zur Verordnung über die Finanzwirtschaft der 
volkseigenen Betriebe - GBl. S. 216).

(2) Darüber hinaus haben die Betriebe der Kom
munalwirtschaftsunternehmen (KWU) und die Ver
waltungen der KWU einen Direktorfonds für 1950 
zu bilden.

(3) Der Direktorfonds unterteilt sich in den 
„Fonds zur Verbesserung der Lebenslage der 
Arbeiter und Angestellten“ und in den

„Fonds für Rationalisierung und Erfindungs
wesen“.

§ 2
(1) Berechnungsgrundlagen zur Bildung des Direk

torfonds 1950 sind

1. die tatsächlich gezahlte Brutto-Lohn- und -Ge
haltssumme und

2. die erzielte überplanmäßige Selbstkostensen
kung.

(2) Die als Berechnungsgrundlage dienende Brutto- 
Lohn- und -Gehaltssumme ist bei allen im § 1 ge
nannten volkseigenen Betrieben wie folgt zu ermit
teln:

Von den Gesamtbeträgen der Kontengruppen .42
und 43 sind die dort gebuchten, gemäß

1. der Zweiten Durchführungsanordnung [Prä
mienordnung] vom 12. August 1949 zur Ver
ordnung über die Erhaltung und die Ent
wicklung der deutschen Wissenschaft und 
Kultur, die weitere Verbesserung der Lage 
der Intelligenz und die Steigerung ihrer Rolle 
in der Produktion und im öffentlichen Leben 
(ZVOB1.1 S. 630),

2. der Verfügung Nr. 25ä der Hauptabteilung 
Kohle des Ministeriums für Industrie der 
Deutschen Demokratischen Republik vom
18. März 1950 über Einführung eines Lei
stungsprämiensystems für den Steinkohlen
bergbau,

3. der Verfügung der Hauptverwaltung Kohle 
vom 1. Juni 1949 über das Prämiensystem 
für leitende Angestellte und das ingenieur
technische Personal der Braunkohlenindu
strie

gezahlten Prämien abzuziehen.

(3) Nicht als Berechnungsgrundlage dienen an Be
legschaftsmitglieder ausgezahlte Prämien, die aus 
Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt wurden.


